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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 12. Dezember 2017 (act. 7/1) stellten die Kläger und Be- schwerdeführer
(nachfolgend Beschwerdeführer) ein Schlichtungsgesuch gegen

- 3 - die Beklagte und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) mit
folgenden Anträgen: " 1. Die Kündigung vom 16. November 2017 für die 3-
Zimmerwohnung und die beiden Mansardenzimmer an der E._____-Strasse … in … Zürich
sei als ungültig zu erklären.

E. 2
In der Schlichtungsverhandlung vom 15. Mai 2018 (vgl. act. 7/7), zu der die Be-
schwerdeführer in anwaltlicher Begleitung erschienen, erzielten die Parteien keine Einigung
und die Schlichtungsbehörde Zürich erteilte den Beschwerdeführern mit "Verhandlung und
Beschluss vom 15. Mai 2018" (act. 7/8) eine Klagebewilligung über das Rechtsbegehren:
"Es sei das Mietverhältnis erstmals angemessen zu erstrecken." Sie erteilte jedoch für das
Anfechtungsbegehren keine Klagebewilli- gung, denn sie ging davon aus, die
Beschwerdeführer hätten dieses anlässlich der Schlichtungsverhandlung zurückgezogen
(vgl. Prot. der Schlichtungsverhand- lung).

E. 3
Aufgrund dieser – seines Erachtens unrichtigen – Klagebewilligung sandte der
Beschwerdeführer 2 unter dem Titel "Streichung eines Klagepunktes im Be- schluss vom
15. Mai 2018, Geschäfts-Nr.: MM170775-L / U" ein Schreiben vom 25. Mai 2018 (act.
7/12) an das "Bezirksgericht Zürich, z. Hd. der Gerichtspräsi- dentin (persönlich)". Er
brachte vor, dass er "[i]n der Schlichtungsverhandlung vom 15. Mai 2018 … nach der
Beratung gegenüber der Vorsitzenden klar und unmissverständlich reklamiert [habe], dass
mir während der Schlichtungsverhand- lung nicht das Wort erteilt wurde und ich entgegen
der Aussage der Vorsitzenden mit der Kündigung des Mietverhältnisses nicht einverstanden
bin". Er bitte – "[w]egen falscher Beurkundung durch die Schlichtungsvorsitzende" – "um
die Korrektur des Beschlusses vom 15. Mai 2018 durch Ergänzung des Punktes
'Anfechtung der Kündigung des Mietverhältnisses wegen missbräuchlicher Kündi- gung'
und um die entsprechende Anpassung der Fristsetzung für die Einreichung der Klage beim
Mietgericht Zürich". Mit Schreiben vom 28. Mai 2018 reichte er ei- ne entsprechende
Vollmacht der Beschwerdeführerin 1 nach (act. 7/12).
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E. 3.1
Die Klagebewilligung ist kein Anfechtungsobjekt der Berufung oder Be- schwerde. Darauf
wurden die Beschwerdeführer bereits mit Schreiben der Zent- ralkanzlei des



Bezirksgerichts Zürich vom 14. Juni 2018 (act. 12) hingewiesen (mit Verweis auf BGE 140
III 227 Erw. 3.3 S. 230, BGE 139 III 273 Erw. 2.3 S. 277, BGer 4A_131/2013 Erw.
2.2.2.1). Vielmehr ist nach Ansicht des Bundes- gerichts das für die Klage zuständige
Gericht auch dafür zuständig, über die Gül- tigkeit der Klagebewilligung zu entscheiden.
Die Beschwerdeführer bringen nicht vor und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb von
dieser Rechtsprechung abgewi- chen werden sollte. Auf eine Beschwerde gegen die
Klagebewilligung wäre nicht einzutreten gewesen.

E. 3.2
Die Beschwerdeführer führen allerdings nicht Beschwerde gegen die Klage- bewilligung,
sondern gegen den Beschluss der Vorinstanz, mit der diese den An- trag auf Ergänzung der
Klagebewilligung abwies (act. 21). Schliesst ein Gericht sein Verfahren ab, endet seine
Zuständigkeit ("lata sententia iudex desinit esse iudex", BGE 139 III 120 Erw. 2 S. 120,
BGer 5A_544/2013 Erw. 3.4). Das muss grundsätzlich auch für die Schlichtungsbehörde
gelten. Sie kann also die Klage- bewilligung nicht in Wiedererwägung ziehen. Damit ist
also nicht nur die Be- schwerde oder Berufung gegen die Klagebewilligung unzulässig,
sondern auch, dass die Schlichtungsbehörde selber diese abändert. Auch auf ein
Wiedererwä- gungsgesuch hätte die Vorinstanz damit grundsätzlich nicht eintreten können.
Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführer ihr Anliegen der Kündigungsanfechtung dem
zuständigen Sachgericht (Mietgericht Zürich) im Verfahren MB180017 eben- so
vorgebracht haben wie sie dabei die Frage der Gültigkeit der Klagebewilligung aufgriffen
(vgl. act. 1 im Verfahren MB180017). Sie verweisen in der Beschwerde selbst darauf, u.a.
mit dem Antrag auf Beizug der entsprechenden Akten (vgl. act. 22 S. 3 und S. 8). Gegen
das Urteil des Mietgerichtes haben die Beschwerde- führer bei der Kammer mit Schriftsatz
vom 11. April 2019 Berufung erhoben. Die- ses Rechtsmittel wird im Verfahren NG190010
behandelt, und es ist daher die Frage der Gültigkeit der Klagebewilligung im hängigen
Berufungsverfahren zu prüfen.
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E. 3.3
Als Ausnahme davon sieht Art. 334 ZPO jedoch vor, dass ein Gericht ein Dispositiv
erläutern oder berichtigen, seinen Entscheid also abändern kann. Da- rauf berufen sich die
Beschwerdeführer (act. 22 S. 7 f. Rz. 15). Mittels der Berich- tigung und der Erläuterung
kann ein Entscheid angefochten werden, wenn der Wille des Gerichts unrichtig zum
Ausdruck kommt (FREIBURGHAUS/AFHELDT, a.a.O., Art. 334 N 3). Die
Schlichtungsbehörde ging – nach dem Ausgeführten zu Recht – davon aus, dass die
Beschwerdeführer ihr Anfechtungsbegehren zurück- zogen und nahm dies in das Protokoll
auf. Entsprechend verfasste sie die Klage- bewilligung. Es liegt damit kein Fall einer
Erläuterung oder Berichtigung vor, son- dern die Klagebewilligung bringt das zum
Ausdruck, was die Vorinstanz mit ihr zum Ausdruck bringen wollte. Die Voraussetzungen
einer Erläuterung oder Be- richtigung – das Auseinanderfallen des Erklärten und dessen,
was das Gericht er- klären wollte – liegt damit nicht vor. Damit hat die Vorinstanz den
Antrag um Be- richtigung der Klagebewilligung (zumindest im Ergebnis) zu Recht
abgewiesen, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen wäre. IV. Kosten- und
Entschädigungsfolge Im Schlichtungsverfahren werden keine Gerichtskosten gesprochen in
Streitigkei- ten aus Miete von Wohnräumen (Art. 113 Abs. 2 lit. c ZPO), was auch im
Rechts- mittelverfahren gilt (OGer PD110005 und PD110010). Im Schlichtungsverfahren



werden sodann keine Parteientschädigungen gesprochen (Art. 113 Abs. 1 Satz 1 ZPO), was
ebenfalls auch für das Rechtsmittelverfahren gilt. Es wird beschlossen:

E. 4
Mit Schreiben vom 14. Juni 2018 (act. 7/12) beantwortete die Zentralkanzlei des
Bezirksgerichts Zürich dieses Schreiben. Ihrer Ansicht nach könne dem Schreiben
"entnommen werden, dass [der Beschwerdeführer 2] die Korrektur des Beschlusses
(Klagebewilligung) vom 15. Mai 2018 im Geschäft MM170775-L be- antrag[e], da das in
der Klagebewilligung festgehaltene Rechtsbegehren nicht [seinem] Antrag entspreche". Die
Zentralkanzlei verwies den Beschwerdeführer 2 dafür "an das zuständige Sachgericht".

E. 5
Mit Eingabe vom 5. April 2019 (act. 14) wandten sich die Berufungskläger an das
Präsidium des Bezirksgerichts Zürich und beantragten, dass dieses die Ein- gabe vom 25.
Mai 2018 an die Schlichtungsbehörde im Mietsachen am Bezirks- gericht Zürich weiterleite
(S. 4 Rz. 10). Mit Kurzbrief vom 16. April 2019 (act. 13) wurde das Schreiben vom 16.
April 2019 samt Beilagen (darunter das Schreiben vom 25. Mai 2018 als Beilage 1) an die
Schlichtungsbehörde in Miet- und Pacht- sachen weitergeleitet. Mit Beschluss vom 25.
April 2019 (act. 17 = 21 = 23) wies die Schlichtungsbehörde Zürich den "Antrag auf
Protokollberichtigung respektive Ergänzung der Klagebewilligung im
Schlichtungsverfahren Geschäfts-Nr. MM170775[-L]" ab (Dispositiv-Ziffer 1).

E. 6
Das Protokollberichtigungsbegehren wäre aber ohnehin abzuweisen. Das Protokoll ist eine
öffentliche Urkunde. Solche erbringen für die durch sie be- zeugten Tatsachen den vollen
Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhal- tes nachgewiesen ist (Art. 9 Abs. 1
ZGB). Die Beschwerdeführer sind damit be- weisbelastet. Aus dem vom Beschwerdeführer
eingereichten Schreiben von Rechtsanwältin F._____ (act. 12) ergibt sich aber gerade, dass
er im Anschluss an die Schlichtungsverhandlung ausführte, er sei mit dem Rückzug der
Anfech- tung nicht einverstanden. Er stellt also gar nicht in Frage, dass das Anfechtungs-
begehren zurückgezogen wurde, und zwar instruktionsgemäss (vgl. Schreiben von
Rechtsanwältin F._____). Damit ist nicht nur der Beweis der Unrichtigkeit des Protokolls
nicht erbracht, sondern es bestehen gerade stichhaltige Anhaltspunkte dafür, dass das
Protokoll richtig ist. Dass die Beschwerdeführer damit, was an- lässlich der
Schlichtungsverhandlung in ihrem Namen geäussert wurde, und mit den rechtlichen
Wirkungen solcher Äusserungen im Nachhinein nicht einverstan- den sind, ändert an der
Richtigkeit des Protokolls nichts. III. Klagebewilligung 1. Die Beschwerdeführer
beantragten weiter, die Klagebewilligung sei zu berichti- gen (und beantragen nun, der
Entscheid der Vorinstanz darüber sei aufzuheben und abzuändern). 2. Hier gilt Art. 334
Abs. 1 Satz 2 ZPO, wonach die beanstandeten Stellen und die gewünschten Änderungen
anzugeben sind, nicht nur analog (vorn Erw. II.2), son- dern unmittelbar. Die
Beschwerdeführer führen weder in ihren Anträgen noch in ihrer Begründung die
beanstandeten Stellen an (oder, wo in ihrem Antrag an die Vorinstanz sie dies getan hätten,
was aufgrund der Beanstandungslast nötig wä- re). Schon deshalb ist auf die Beschwerde
nicht einzutreten. Aus dem gleichen Grund enthält die Beschwerde auch keinen
genügenden Rechtsmittelantrag, was ebenfalls zu einem Nichteintreten führt.
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